
Angelsportverein Offenburg e.V. 
Geschäftsstelle: Am hohen Rain 19, 77652 Offenburg 
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Rundschreiben 1/ 2017 
 

Berghaupten, im Februar 2017 
 
1. Jahreshauptversammlung 
 
Zur Jahreshauptversammlung des Angelsportverein Offenburg e.V. lade ich auf Sonntag, den 
19. März 2017 um 14 Uhr in den Schillersaal beim Schillergymnasium in Offenburg ein. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung, Grußworte der eingeladenen Gäste  
2. Verlesung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 20.März 2016 
3. Bericht des 1.Vorsitzenden, des Kassierers und der Kassenprüfer 
4. Feststellung der Stimmlisten 
5. Entlastung des Vorstand – danach 15 Minuten Pause 
6. Neuwahlen des Gesamtvorstands 
7. Genehmigung des Haushaltsplans 2017 
8. Filmvorführung  
9. Ehrungen 
10. Wünsche, Anträge und Sonstiges 
 
Wünsche und Anträge sind nach § 22 unserer Satzung spätestens 5 Tage vor der Versammlung 
schriftlich bei der Geschäftsstelle einzureichen. 
 
Wie schon in den Vorjahren werden wir die Halle wieder selbst bewirtschaften. Allen  
Vorstandskollegen und den Helferinnen und Helfern im Voraus schon herzlichen Dank. 
 
Laut Satzung ist die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung Pflicht für jedes aktive 
Mitglied! 
Selbstverständlich ist an diesem Tag totales Angelverbot an unseren Gewässern! 
 
 
2. Arbeitsdienst 
 
Nach den neuen Vereinsbestimmungen haben aktive Mitglieder vom Mitgliedsjahr 2015 an, vom 
ersten bis zum zehnten Mitgliedsjahr 10 Stunden Arbeitsdienst zu leisten. Für die Mitglieder, die vor 
2015 in den Verein eingetreten sind, gelten weiterhin vom zweiten bis zum 10. Mitgliedsjahr 5 
Stunden Arbeitsdienst pro Jahr. 
 
Jugendliche Mitglieder  haben im ersten Jahr der jugendlichen Mitgliedschaft 10 Kennenlernstunden  
zu leisten.  
 



Allein der Eintrag im Fangbuch kann als Nachweis der geleisteten Arbeitsdienststunden anerkannt 
werden. Bringen Sie deshalb das Fangbuch zu jedem Arbeitsdienst mit. 
Die Arbeitsdienststunden können aus organisatorischen Gründen nur im gleichen Kalenderjahr 
abgerechnet werden, in dem sie geleistet werden müssen. 
 
Als letzter anzurechnender Arbeitsdienst gilt der Termin im November! 
 
Arbeitsdiensttermine 2017 sind: 
 
 Gewässerhege, Treffpunkt jeweils im Seewinkel (Samstage 11.03.2017 8Uhr bis 13 Uhr, 
 08.04.2017 8Uhr bis 13Uhr, 13.05.2017 8 Uhr bis 13Uhr, 10.06.2017 8Uhr bis 13Uhr, 
 15.07.2017 8Uhr bis 13Uhr, 16.09.2017 8Uhr bis 13Uhr, 14.10.2017 8Uhr bis 13Uhr, 
 11.11.2017 8Uhr bis 13Uhr, 17.02.2018 8Uhr bis 13Uhr)  
 
Sonstige Termine nach Absprache mit den Gerätewarten oder laut Aushang im Seewinkel  
 
3. Gesamtvorstandsitzungen 
 
Unsere Satzung hat bewußt Aufgaben dem Gesamtvorstand übertragen, die üblicherweise auf 
Mitgliederversammlungen wahrgenommen werden. Deshalb steht es auch jedem Mitglied offen, 
Wünsche, Anfragen und dergleichen persönlich auf den Gesamtvorstandsitzungen vorzutragen. 
Vorgesehene Sitzungstermine 2017/18, Beginn jeweils 20Uhr, Gasthaus „Krone„ in Offenburg-Bühl: 
Donnerstage: 02.März, 06.April, 11.Mai, 08.Juni, 13.Juli, 14.September, 12.Oktober, 09.November, 
07.Dezember 
Für 2018 sind vorgesehen: 11.Januar, 15.Februar 
 
 
4. Abholung Angelerlaubnisschein und Fangbuch 
 
Der Angelerlaubnisschein kann nur gegen Abgabe des vollständig ausgefüllten alten Fangbuchs und 
Barzahlung des Beitrags(oder erfolgtem Bankeinzug), eventueller 
Arbeitsdienstentschädigungsgebühr bzw. Aufnahmegebühr abgeholt werden.  
Ausgabestelle 
Armin Braun Maschinen- und Werkzeuge GmbH 
In den Gänsäckern 4 
77656 Offenburg-Zunsweier 
 
Geschäftszeiten:   
Montag    7:30 - 12:00Uhr und 13:00-18:00Uhr 
Dienstag  13:00Uhr - 18:00Uhr 
Mittwoch 7:30Uhr - 12:00Uhr 
Donnerstag 7:30Uhr – 12:00Uhr und 13:00Uhr – 18:00Uhr 
Freitag  7:30Uhr – 12:00Uhr und 13:00Uhr – 18:00Uhr  
Samstag 8:30Uhr – 12:00Uhr 
Am Sonntag, dem 19.März besteht die Möglichkeit das Fangbuch eine Stunde vor und eine 
Stunde nach der Versammlung abzuholen. 
 
Reklamationen wegen nicht geleisteter Arbeitsdienststunden und ähnliches werden nur von der 
Geschäftsstelle angenommen.  
Sollten Sie dies bis jetzt versäumt haben, darf  ich Sie auf die nach unserer Satzung bestehende 
Abholfrist  bis zum 1.April  hinweisen.  
 



Unserem Spkm. Braun gebührt für diese ehrenamtliche Tätigkeit unserer besonderer Dank. Bitte 
würdigen Sie diese Bereitschaft auch beim Erwerb von Artikeln aus dem breiten Sortiment, die 
Sportkamerad Braun in seinem Geschäft vertreibt. 
Kontrollieren Sie auch die Anschrift auf dem Fangbuch und dem Rundschreiben und teilen Sie 
Änderungen unverzüglich der Geschäftsstelle mit. 
 
5.  Döbelfischen  
 
Als Termin für das Döbelfischen haben wir Samstag, den 24.06.2017 vorgesehen. Einzelheiten 
werden im 2.Rundschreiben 2017 bekannt gegeben. 
Merken Sie sich diesen Termin bitte schon jetzt vor. 
Gerne können auch schon vorher Döbel gefangen und nach Vereinbarung im Seewinkel abgegeben 
werden, damit wir an dem Tag des Festes genug Fischfilets für die Zubereitung der Speisen haben. 
 
 
 
6.  Ehrungen 
In den letzten Jahren kamen immer weniger zu ehrende Mitglieder zu unseren 
Jahreshauptversammlungen. Oftmals nur, weil den Mitgliedern nicht bekannt war, daß Sie für 
langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden. Wenn die Ehrennadel dann mit der Post verschickt wurde, 
konnte es vorkommen, dass eine Ehrennadel in den Sortiermaschinen der Post verschluckt wurde. 
Daher werden die zu ehrenden Mitglieder namentlich im Rundschreiben genannt, um Ihre Ehrennadel 
bei der Jahreshauptversammlung in Empfang zu nehmen. 
 
Für 25-jährige aktive Mitgliedschaft werden dieses Jahr geehrt: 
 
Die Sportkameraden Horst Beuche, Markus Gerspacher, Thomas Herr, Oliver Hügel, Eduard-
Friedrich Lux und Andreas Tacken 
 
Für 15-jährige aktive Mitgliedschaft werden dieses Jahr geehrt: 
 
Die Sportkameraden Frank Fohler, Theodor Gerein, Ronny Glock, Dirk Haas, Rainer Heideker, Boris 
Hepting, Thomas Kiefer, Helmut Lienert, Waldemar Mierzwa, Uwe Ritter, Jakob Schell, Ralph 
Schilling und Johannes Schmid 
 
Sollten Sie bei der Übergabe der Ehrennadeln verhindert sein, bitte ich einen Vertreter zu 
beauftragen, der die Nadel in Empfang nehmen kann. 
Eine Versendung auf dem Postweg, wird es aus den vorgenannten Gründen nicht geben! 
 
 
 
7.  Probleme an der Gifiz 

 
Nach wie vor ist die Situation an der Gifiz akut.  
Der Frevel an den Schwänen ist bei den Anwohnern nicht vergessen. 
Das Frühjahr und auch der Sommer stehen vor der Tür und am See werden wir genau beobachtet. 
Sollte irgendwas Verdächtiges beobachtet werden, bitte umgehend Meldung machen oder Anzeige 
erstatten. 
Wir distanzieren uns in jedem Fall von solchen Taten. Sollte sich herausstellen, dass Mitglieder 
unseres Vereins, was ich eigentlich nicht glaube, etwas mit den Frevel an den Schwänen zu tun haben, 
werden wir daraus schärfste Konsequenzen ziehen. 
 
 
 



 
 
8.  Abfall an den Seen 
 
Bei den letzten Seeputzeten wurden auch wieder Maisdosen und Madendosen gefunden. 
Wir möchten, dass von Anglern keine Hinterlassenschaften an den Seen zurückgelassen werden. 
Ebenso war es letztes Jahr sehr enttäuschend, dass fast keine Angler an der Seeputzete am 
Burgerwaldsee teilgenommen haben. Dies sollte sich 2017 unbedingt ändern. Bitte beachten Sie die 
Termine, die auf unserer Homepage bekanntgegeben werden.  
 
9.  Keschergebot 
 
Immer wieder müssen wir darauf hinweisen, dass beim Angeln ein Unterfangkescher mitgeführt und 
auch beim Anlanden unbedingt benutzt wird 
 
 
10. Fehlerteufel im Fangbuch 

 
Wir haben dieses Jahr nochmal die Fangbücher, in denen ein Fehler bei den Aalschonzeiten 
und Schonmaßen enthalten ist. Deshalb nochmals der Hinweis, bis wieder neue Fangbücher 
gedruckt werden. 

 
Folgende Schonzeiten und Schonmaße gelten in unseren Gewässern für den Aal, sofern 
es sich um Gewässer mit für Fische passierbarer Anbindung an den Rhein handelt: 
Schonzeit: vom 1.November bis zum 01.März 
Schonmaß: 50cm 
Laut dieser Verordnung gelten diese Schonzeiten nicht für Gifiz, Burgerwaldsee und 
Seewinkel. 
Der Griesheimer See hat eine theoretische Verbindung zur Kinzig über die Stellfalle. 
Hier muss die Schonzeit eingehalten werden. 
 
 
 
 
11. Beiblatt Einzugsermächtigung 

 
Laut neuer Satzung können die Beiträge per Sepa-Lastschriftverfahren eingezogen werden. 
Immer mehr alte Mitglieder machen davon Gebrauch und es kommen auch immer wieder ausgefüllte 
Sepa Einzugsermächtigungen. Bei den Neumitgliedern verlangen wir dies ja schon. 
Sie können das beiliegende Formblatt ausfüllen und an die Geschäftsstelle schicken oder noch besser 
einfach zur Jahreshauptversammlung mitbringen. Unser Ziel ist, dass so viele Mitglieder, wie möglich 
davon Gebrauch machen werden. Deshalb auch dieses Jahr nochmals das Beiblatt. 

 
 

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im neuen Jahr nachträglich alles Gute 
 
Mit Sportlichem Gruß 
 
„Petri Heil“ 
Jürgen Isenmann 
1.Vorsitzender 


